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Text 

Verfahren bei der Beweisaufnahme. 

§. 288. 

(1) Für die zum Zwecke einer Beweisaufnahme erforderlichen Ladungen und für alle anderen zur 
Beweisaufnahme erforderlichen Vorkehrungen hat, falls die Beweisaufnahme vor dem erkennenden 
Gerichte stattfindet, der Vorsitzende des Senates, außerdem aber der Richter, welchem die 
Beweisaufnahme obliegt, von amtswegen Sorge zu tragen. Letzterer hat auch die Tagsatzung für die 
Beweisaufnahme von amtswegen anzuberaumen. 

(2) Die Parteien können die von ihnen benannten Zeugen oder die Personen, welche sie dem 
Gerichte bei der Verhandlung als Zeugen namhaft machen oder als Sachverständige in Vorschlag bringen 
wollen, auch ohne vorherige gerichtliche Vorladung zur Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte 
mitbringen. 


